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SIGB S 244 Abs.1Nr,1a
(Diebstahl mit Waffen)

I)er Senat teilt nichl die pauschale Auffassung des BayObLG
(StY 2001, 17), wonach der Dieb, der wihrend der Tateusftih.
rung ein zusamrnengeklepptes TrschenmeRqer in der Hose
trägt, immer einen Diebstahl, bei dem er ein gef.ihrliches
VYerkzeug bei sich ffihrt, begeht Es bedarf vielmehr zusätzlich
ausreichender Feststellungen zum Vorstcllungsbild des Täterg
wobei die Anforderungen rtr diese Fertilellungen um so ded-
riger sind, deto gefährlicher und für einen Einsatz als poten.
tielles Nötigungrmittel geeigpeter, sprich waficnühnlicher der
jeweilige Gegenstand irt
OLG Celle, Beschl. v. 18. 2.2005 - 21 Ss 8/05

I Aus dcn Gründeu Nach den Feststellungen hat der Ange-
kl. (. . .) sich in dem Supcrmarkt dcr Fimra C. aufgehalten. In sei-
ner Hoseatasche führte er ein Messer mit einer Klingenlänge von
ca.5,5cm >verwendungsbereit" bei sich, 'das - wie immer - an
ciner Kette befestigt war<. Auch an diesem Täge war der Angekl.
entschlossen, einen Diebstahl zu begehen, um die Waren später zu
verkaufen und von dem Erlös Drogen kaufen zu können. Als er
sich unbeobachtot fllhlte, entnahm er den Auslagen drei Flaschen
Wodka und eine Flasche Grappa, ftir die er insgesamt einen Kauf-
prcis von 82,30 € hätte zahlen milssen. Er verstaute die Flaschen
unter seiner Jacke und passicrte den Kassenbereich, ohne die Wa-
ren bezahlt zu haben. (. . .)
Im Rahmen der Beweiswlirdigung hat das AG ausgeftthrt, der An-
5'ekl. habe sich dahin eingelassen, daß ihm beim Betreten des Su-
permarktes nicht bewußt gewesen sei, das Messer bei sich gehabt
zu haben "Allerdings" habe der Angekl. >nahezu im selben
Atemzug angegetren<, daß er dieses Messer immcr an einer Kette
befestigt in seiner Hosentasche trage. Diese Tbt würdigt das Ge-
richt als Diebstahl mit Waffen nach $ 2,14 Abs. t Nr. 1 a SIGB. (.. .)
Gegen dieses Urteil wendet sich der Angekl. mit der (Sprung-)
Revision, mit der er die Verletzung materiellen Rechts - insbes
die Anwendung des $ 2,14 Abs 1 Nr. 1 a SIGB r{igt. (. . .)

2. Der Schuldspruch wegen Diebsahls mit Waffen nach $ 244

Abs 1 Nr. 1a SIGB hält indes der materiell-rechtlichen Prü-
fung nicht stand.
Es mag dahinstehen, ob es sich bei dem Tbschenmesser des

Angekl. tatsächlich um eine Waffe oder ein geftituliches Werk-
zeug i.S. dieser Vorschrift handelt. Jedenfalls fehlt es an hin-
reichend konkreten Ausführungen zum DBeisichftihren< des

Messers
Das Tatbestardsmcrkmal dcs "Bcisichführens" i S. d. $ 244

Abs 1 Nr. 1 a SIGB ist nur dann erfüIlt, wenn der Täter den

Gegenstand äewuBt gebrawhsbereit bei sich hatte. Ein entspre-
chendes Bewu8tscin liegt beim Beisichführen von'läschenmes-
sern nicht auf der Hand. Hienu sind nähere Ausfllhrungen des

Tatrichters erforderlich (BGH NSIZ-RR 2m.3, l2).

Der Senat teilt nicht die pauschale Auffassung des BayObLG
(StV 2001, 17), wonach der Dieb, der während der Tataus-
führung ein zusammengeklapptes Taschenmesser in der Hose
trägt, immer einen Diebstahl, bei dem er ein gefährliches
Werkzeug bei sich führt, begeht. Der Qualifikationstatbestand
des $ 2,14 Abs 1 Nr. 1a SIGB enthält vielmehr eine eingren-
zende subjektive Komponenre durch das Merkmal des >Bei-
sichfilhrens<. Hierbei ist notwendig, aber auch ausreichend das
Bewußtsein des Täterq ein funktionsbereites Werkzeug zur
Verfügung zu haben, das geeignet ist, crhebliche Verletzüngen
zu verursachen. Dies ist nach den konkreten Tatumständen zu
bestimmen. Es ist mithin Aufgabe des Tatrichters ausreichen-
de Feststellungen zum Vorstellung;sbild des Täters zu treffen,
wobei die Anforderungen an diese Feststellung um so niedri-
gcr sind, dcsto gcfährlichcr und für cincn Einsatz als potcnticl-
les Nötigungsmittel geeigneter, sprich waffenähnlicher dcr jc-
weilige Gegenstand ist (SchlHOLG NSIZ 2ü)4, 212 [= 51y
2u)4,3E0l).
Zwar stellt das Gericht hier fest, der Angekl. habe das Ta-
schenmesser )'veilycndungsbereit< bei sich getragen, die nähe-
ren Ausfi,ihrungen im Rahmen der Beweiswürdigung lassen es
jedoch zweifelhaft erscheinen, ob die Gebrauchsbereitschaft
nicht nur objektiv, sondem auch subjektiv gegeben war.
Nach seiner Einlassung war dem Angekl. beim Betreten des
Supermarktes gerade nicht konkret und aktuell bewußt, daß er
das Messer bei sich hatte. Wenn cr >nahczu irn selbeu Atem-
zug( angegeben hat, er habe das Messer immer bei sich, wider-
legt dies diese Einlassung noch nicht; es erläutert eher, warum
das Beisichtragen des Messers in den gedanklichen Hinter-
grund getreten sein soll. Gerade weil es sich bei dem Taschen-
messer mit einer Klingenlänge von (nur) 5,5 cm um einen Ge-
genstand handelt, der in sozial adäquater Weise von Jeder-
mann bei sich geführt werden kann, waren nähere Feststellun-
gen zur subjektiven Thtseite hier unentbehrlich.
Damit kann das angefochtene Urteil insoweit keinen Bestand
haben.

Mitgeteilt von RA "lan-Roben Funck, Braunschweig.

Anm" d. Red.: Zur Problematik u" insbes zu der Entscheidung des
Sc^IHOLG StV 2004, 380 s a. den Beitrag von Hardtung SrV 2004,
399.
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